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Was ist eine Patientenverfügung?

In einer Patientenverfügung können Sie – möglichst schriftlich – für den Fall Ihrer Entscheidungsunfä-

higkeit im Voraus festlegen, ob und wie Sie in bestimmten Situationen ärztlich behandelt werden möch-

ten. Sie können in der Patientenverfügung auch Bitten äußern oder bloße Richtlinien für die behan-

delnden Ärztinnen und Ärzte und das Behandlungsteam aufnehmen.

Zudem kann es sinnvoll sein, auch persönliche Wertvorstellungen, Einstellungen zum eigenen

Leben und Sterben und religiöse Anschauungen als Ergänzung und Auslegungshilfe Ihrer Patienten-

verfügung zu schildern.

Auf diese Weise können Sie trotz aktueller Entscheidungsunfähigkeit Einfluss auf die ärztliche Behand-

lung nehmen und damit Ihr Selbstbestimmungsrecht wahren. Die Patientenverfügung richtet sich in 

erster Linie an die Ärztin oder den Arzt und das Behandlungsteam. Sie kann sich zusätzlich an eine 

bevollmächtigte oder gesetzliche Vertreterin oder einen Vertreter richten und Anweisungen oder Bitten 

zur Auslegung und Durchsetzung der Patientenverfügung enthalten.

Brauche ich unbedingt eine Patientenverfügung - was sollte ich bedenken?

Wenn Sie überlegen, ob Sie eine Patientenverfügung erstellen wollen oder nicht, empfiehlt es sich 

zunächst darüber nachzudenken, was Ihnen im Zusammenhang mit Krankheit, Leiden und Tod wichtig 

ist, wovor Sie Angst haben und was Sie sich erhoffen. Manche Menschen haben Angst, dass vielleicht 

nicht mehr alles medizinisch Mögliche für sie getan werden könnte, wenn sie alt oder schwer krank 

sind. Andere befürchten, dass man sie in solchen Situationen unter Aufbieten aller technischen Mög-

lichkeiten nicht sterben lässt.

Es ist nicht einfach, sich mit existenziellen Fragen auseinander zu setzen, die Krankheit, Leiden und 

auch das Sterben betreffen. Dennoch ist dies notwendig, weil man sich über die Konsequenzen der 

eigenen Entscheidungen klar werden muss. 

Festlegungen in einer Patientenverfügung bedeuten, dass man selbst die Verantwortung für die 

Folgen übernimmt, wenn eine Ärztin oder ein Arzt diesen Wünschen entspricht.

Dabei sollten Sie bedenken, dass in bestimmten Grenzsituationen des Lebens Voraussagen über das 

Ergebnis medizinischer Maßnahmen und mögliche Folgeschäden im Einzelfall kaum möglich sind. 

Wenn Sie Festlegungen für oder gegen bestimmte Behandlungen treffen wollen, sollten Sie sich be-

wusst sein, dass Sie durch einen Behandlungsverzicht unter Umständen auf ein Weiterleben verzich-

ten. Umgekehrt sollten Sie sich darüber klar sein, dass Sie für eine Chance, weiterleben zu können, 

möglicherweise Abhängigkeit und Fremdbestimmung in Kauf nehmen. Am Ende Ihrer persönlichen 

Willensbildung kann die Entscheidung  stehen, eine Patientenverfügung zu erstellen oder der Ent-

schluss, keine Vorsorge treffen zu wollen. Sie sollten sich deshalb für diese Überlegungen Zeit neh-

men und sich nicht unter Druck setzen. 

Wie kann ich noch vorsorgen, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?

Mit einer Patientenverfügung können Sie dokumentieren, wie Sie behandelt werden möchten, wenn 

Sie nicht mehr selbst entscheiden können. Es ist jedoch wichtig, dass  dieser Wille im Zweifel auch von 

jemandem zur Geltung gebracht werden kann, der Sie vertritt, wenn Sie nicht mehr für sich selbst 

sprechen können. Das kann eine Person sein, der Sie vertrauen und die Sie dazu ausdrücklich be-

vollmächtigt haben. Wenn Sie eine solche Person bevollmächtigt haben, Sie in Gesundheitsangele-

genheiten zu vertreten, sollten Sie Ihre Patientenverfügung unbedingt mit ihr besprechen.

Wenn Sie niemandem eine Vollmacht erteilt haben, wird das Vormundschaftsgericht im Bedarfsfall für 

Sie eine Betreuerin oder einen Betreuer bestellen, der dann alle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer 
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Gesundheitsfürsorge entscheidet. Auch diese/r ist verpflichtet, Ihren zuvor in einer Patientenverfügung 

festgelegten Willen bei allen für Sie zu treffenden Entscheidungen zu beachten. 

Gerade wenn Sie allein leben und keine Ihnen nahestehenden Verwandten oder Bekannten mehr ha-

ben, sollten Sie Ihre Patientenverfügung mit Personen aus Ihrem Umfeld besprechen; das kann auch 

Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt, eine Vertreterin oder ein Vertreter Ihrer Religionsgemeinschaft oder 

eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes sein. 

Wenn Sie in Ihrer Patientenverfügung darauf hinweisen, mit wem Sie darüber gesprochen haben, wird 

das für eine Betreuerin oder einen Betreuer, die oder der Sie nicht genau kennt, eine wichtige Hilfe 

sein. Unabhängig davon, ob Sie eine Patientenverfügung errichtet haben oder nicht, sind eine Vorsor-

gevollmacht oder eine Betreuungsverfügung sehr zu empfehlende Möglichkeiten der Vorsorge. Sie 

können damit Einfluss darauf nehmen, wer Sie vertreten soll, wenn Sie Ihre Angelegenheiten nicht 

mehr selbst regeln können. Wenn Sie eine Patientenverfügung  haben, ist es sehr empfehlenswert, 

diese mit einer Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten oder zumindest mit einer 

Betreuungsverfügung zu kombinieren.

Welche Form muss meine Patientenverfügung haben?

Es gibt keine bestimmen Formvorschriften für eine Patientenverfügung. Sie kann deshalb mündlich 

oder schriftlich erfolgen, auch mit Hilfe einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts erstellt werden. 

Es ist empfehlenswert, eine Patientenverfügung schriftlich niederzulegen, weil dann der darin geäu-

ßerte Wille leichter nachweisbar ist. Das bietet eine bessere Gewähr dafür, dass Ihr Wille beachtet 

wird. Mündliche Äußerungen werden in der Praxis sicher nur in Ausnahmefällen so konkret und nach-

weisbar sein, dass sie als verbindliche Patientenverfügungen beachtet werden können.

Es ist nicht unbedingt erforderlich, aber sehr empfehlenswert, eine Patientenverfügung in bestimmten 

Zeitabständen (z. B. jährlich) zu erneuern oder zu bestätigen. So kann man im Interesse der eigenen 

Sicherheit regelmäßig überprüfen, ob die einmal festgelegten Behandlungswünsche noch gelten sollen 

oder eventuell konkretisiert oder abgeändert werden sollten.

Muss meine Patientenverfügung beachtet werden?

Wenn in einer Patientenverfügung Festlegungen für ärztliche Maßnahmen in bestimmten Situationen 

enthalten sind, sind sie verbindlich, wenn durch diese Festlegungen Ihr Wille für eine konkrete Behand-

lungssituation eindeutig und sicher festgestellt werden kann. Die Ärztin oder der Arzt muss eine derart 

verbindliche Patientenverfügung beachten. Die Missachtung des Patientenwillens kann als Körperver-

letzung strafbar sein.

Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Entscheidung vom 17. März 2003 betont, dass 

es die Würde des Menschen gebietet, ein im einwilligungsfähi gem Zustand ausgeübtes Selbstbe-

stimmungsrecht – etwa in Form einer Patientenverfügung – auch dann noch zu respektieren, wenn die 

Verfasserin oder der Verfasser der Patientenverfügung zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung 

später nicht mehr in der Lage ist. Das betont auch die Bundesärztekammer in ihren Grundsätzen zur 

ärztlichen Sterbebegleitung, in denen es heißt:

"Patientenverfügungen sind verbindlich, sofern sie sich auf die konkrete Behandlungssituationen be-

ziehen und keine Umstände erkennbar sind, dass der Patient sie nicht mehr gelten lassen würde.“

Damit Ihre Patientenverfügung beachtet werden kann, müssen Sie die darin enthaltenen Erklärungen 

freiverantwortlich, insbesondere ohne äußeren Druck, abgegeben haben. Zudem darf die Patientenver-

fügung nicht widerrufen worden sein. Festlegungen in einer Patientenverfügung sind daher nicht bin-

dend, wenn auf Grund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass Sie sie zum Behandlungszeit-

punkt nicht mehr gelten lassen wollen.

Handelt es sich bei den in einer Patientenverfügung genannten ärztlichen Maßnahmen um einen Ein-

griff in die körperliche Integrität (beispielsweise eine Operation), ist die Einwilligung nur wirksam, wenn 

ihr eine ärztliche Aufklärung vorausgegangen ist, es sei denn, Sie haben auf eine solche Aufklärung 

verzichtet. Aus der Patientenverfügung soll sich ergeben, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.
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Empfohlener Aufbau einer schriftlichen Patientenverfügung

(nach Bundesministerium der Justiz)

n Eingangsformel*

n Situationen, für die die Patientenverfügung gelten soll*

n Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen Maßnahmen*

n Wünsche zu Ort und Begleitung

n Aussagen zur Verbindlichkeit

n Hinweise auf weitere Vorsorgeverfügungen

n Hinweis auf beigefügte Erläuterungen zur Patientenverfügung

n Organspende 

n Schlussformel*

n Schlussbemerkungen

n Datum, Unterschrift*

n Aktualisierung(en), Datum, Unterschrift

n Anhang: Wertvorstellungen

Besonders wichtige Bestandteile sind mit Sternchen* gekennzeichnet.


